
KAPITEL 4


DIE NEUE BRÜSSELER REGIONALSTEUER ZU LASTEN DER BEWOHNER VON GEBÄUDEN UND DER INHABER VON DINGLICHEN RECHTEN AUF BESTIMMTE IMMOBILIEN 

A. Grundsätze und Bedingungen

Die Rundfunk- und Fernsehgebühren sind abgeschafft und durch eine Regionalsteuer ersetzt worden.

Wer ist von dieser Regionalsteuer befreit: 

· Das Familienoberhaupt zu Lasten des Ö.S.H.Z.;

· Das Familienoberhaupt dessen Einkünfte das Eingliederungseinkommen (vorher Minimex) nicht überschreiten;

· Das Familienoberhaupt, das ein garantiertes Einkommen für ältere Personen bezieht; 

· Das Familienoberhaupt, das mindestens 4 Kinder unter 21 Jahren zu Lasten hat;

· Das Familienoberhaupt, das schon eine Steuer als Selbstständiger an derselben Adresse zu entrichten hat.

Die Regionalsteuer ist nicht zu entrichten von Personen, die schon von den Rundfunk- und Fernsehgebühren befreit waren:

· blinde und gehörlose Personen und Personen, die sich einer Laryngektomie unterziehen mussten;

· Kriegsinvaliden, deren Invalidität mindestens 50 % beträgt;

· Personen, deren Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit von mindestens 66 % anerkannt ist;

· Personen, die an einer bleibenden schweren Behinderung leiden, die es ihnen endgültig unmöglich macht, ihre Wohnung ohne die Hilfe einer Drittperson zu verlassen.

B. Wie wird die Befreiung beantragt ?

Die Befreiung wird von Amts wegen oder auf Anfrage gewährt. Sollte die Verwaltung nicht von Amts wegen feststellen können, ob die Bedingungen erfüllt sind, kann die Befreiung auf schriftliche Anfrage gewährt werden. Dieser Antrag  muss schriftlich innerhalb der 2 Monate nach der Zustellung des Steuer​bescheids erfolgen. Dem Antrag sind die nützlichen Belege beizufügen. 

Für den Steuerpflichtigen:

· der Nachweis, dass er zu Lasten des ÖSHZ ist;

· bei Einkünften, die unter dem Einglie​derungs​einkommen (vorher Minimex) liegen: der Nachweis der Einkünfte des Monats Januar des betreffenden Steuerjahres; 

· das garantierte Einkommen für ältere Personen: eine Bescheinigung des Landespensionsamtes;

· 4 Kinder unter 21 Jahren zu Lasten: ein schriftlicher Antrag genügt.

Für den Steuerpflichtigen oder ein Familienmitglied:

· für blinde und gehörlose Personen und Personen, die sich einer Laryngektomie unterziehen mussten: eine ärztliche Bescheinigung, die diese Krankheit bestätigt;

· für Kriegsinvaliden, deren Invalidität mindestens 50 % beträgt: eine Bescheinigung, die, je nach Fall, vom FÖD Finanzen, Verwaltung der Pensionen oder vom FÖD Soziale Sicherheit, Verwaltung der Kriegsopfer ausgestellt wird; 

· für Personen, die an einer bleibenden schweren Behinderung leiden, die es ihnen endgültig unmöglich macht, ihre Wohnung ohne die Hilfe einer Drittperson zu verlassen: eine ärztliche Bescheinigung eines Facharztes;

· für Personen, deren Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit von mindestens 66 % anerkannt ist: eine Bescheinigung, die von einer der im Folgenden angeführten Gerichtsbarkeiten, Diensten oder Einrichtungen ausgestellt wurde.

Wenn die Abteilung für Steuern und Einnahmen des Ministeriums der Region Brüssel-Hauptstadt die Richtigkeit der angegebenen Gebrechen anzweifelt, kann sie verlangen, dass sich der Antragsteller einer ergänzenden ärztlichen Untersuchung unterwirft. 

Die Gerichtsbarkeiten, Dienste und Einrichtungen, die Bescheinigungen ausstellen dürfen, sind:

· die Gerichtshöfe und Gerichte, die einen Invaliditäts​grad anerkannt haben; 

· die Versicherungsgesellschaften, die eine Entschädigung aufgrund eines anerkannten Invaliditätsgrades auszahlen; 

· der Fonds für Arbeitsunfälle;

· der Fonds für Berufskrankheiten;

· die anerkannten Vorsorgekassen, die den Grubenarbeitern eine Entschädigung aufgrund des anerkannten Invaliditätsgrades auszahlen;  

· die Verwaltung der Pensionen vom FÖD Finanzen für die Personen, die eine Pension aufgrund des anerkannten Invaliditäts​grades erhalten; 

· die Einrichtungen, die erhöhte Kinder​zulagen aufgrund eines anerkannten Invaliditätsgrades auszahlen;

· der Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit; 

· die offiziellen Einrichtungen der Mitglied​staaten der Europäischen Union, die eine Entschädigung aufgrund einer Invalidität auszahlen und für die die Gleichwertigkeit der Bescheinigungen anerkannt wurde.

WO INFORMIERE ICH MICH ?
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